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BRIEFWECHSEL

zwischen der Europäischen und ie? Sozialistischen Föderativen
BipMH Jugoslawien über den Handel gilt Schaf-und -Ziegenfleisch

Schreiben Nr. 1

Herr !

Ich beehre mich, auf die kürzlichen Verhandlungen zwischen unseren Delegationen '
im Hinblick auf die Ausarbeitung der Bestimmungen über die Einfuhr von Hammel-,
Lamm- und Ziegenfleisch sowie von lebenden Schafen und Ziegen — außer reinrassi
gen Zuchttieren — aus Jugoslawien in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft im
Zusammenhang mit der Anwendung der gemeinsamen Mark'organisation für Schaf
und Ziegenfleisch durch die Gemeinschaft Bezug zu nehmen.
Im Verlauf dieser Verhandlungen sind die beiden Parteien wie folgt übereingekom
men:

1 . Diese Vereinbarung gilt für :

— lebende Schafe und Ziegen außer reinrassigen Zuchttieren (Tarifstelle 01.04 B
des Gemeinsamen Zolltarifs);

— frisches oder gekühltes Hammel-, Lamm- und Ziegenfleisch (Tarifstelle 02.01
A IV a) des Gemeinsamen Zolltarifs);

— gefrorenes Hammel-, Lamm- und Ziegenfleisch (Tarifstelle 02.01 A IV b) des
Gemeinsamen Zolltarifs).

2. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird für die Ausfuhren der unter Nummer 1 ge
nannten Erzeugnisse aus Jugoslawien in die Gemeinschaft folgende Jahresmenge
festgesetzt :

— 200 Tonnen Lebeiidtiere, ausgedrückt in Schlachtkörpergewicht (') (2),
— 4 800 Tonnen frisches oder gekühltes Fleisch, ausgedrückt in Schlachtkörperge
wicht 0.

Um die ordnungsgemäße Durchführung der Vereinbarung sicherzustellen, ver
pflichtet sich Jugoslawien, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um sicherzu
stellen, daß die tatsächlich ausgeführten Jahresmengen die vereinbarten Mengen
nicht überschreiten.

3. Sollte die Gemeinschaft die Schutzklausel ia Anspruch nehmen, so verpflichtet sie
sich, dafür Sorge zu tragen, daß der in dieser Vereinbarung vorgesehene Zugang
Jugoslawiens zum Markt der Gemeinschaft davon nicht betroffen wird.

4. Überschreiten im Verlauf eines Jahres die Einfuhren aus Jugoslawien die verein
barten Mengen, so behält sich die Gemeinschaft das Recht vor, die Einfuhren aus
Jugoslawien bis zum Ende des betreffenden Jahres auszusetzen.

Die überzählig ausgeführte Menge wird auf die Menge angerechnet, die Jugosla
wien im folgenden Jahr ausfuhren darf.

(') Dabei entsprechen 100 kg Lebendgewicht 47 kg Schlachtkörpergewicht (Gewicht für Fleisch
mit Knochen).
0 Schlachtkörpergewicht (Gewicht für Fleisch mit Knochen). Unter Schlachtkörpergewicht ist
das Gewicht des nicht entbeinten Fleisches in dieser Angebotsform wie auch das durch einen
Koeffizienten in das Gewicht nicht entbeinten Fleisches umgerechnete Gewicht entbeinten
Fleisches zu verstehen. Dabei entsprechen 55 kg entheintes Hammelfleisch 100 kg nicht ent
beintem Hammelfleisch und 60 kg entbeintes Lammfleisch 100 kg nicht entbeintem Lamm
fleisch.
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5. Die Gemeinschaft verpflichtet sich, die Abschöpfungen bei der Einfuhr für die
von dieser Vereinbarung erfaßten Erzeugnisse auf 10 v. H. des Zollwerts zu be
grenzen.

Die Gemeinschaft wird über die vorstehenden Abschöpfungen hinaus keine Zölle
oder anderen Abgaben gleicherWirkung wie Abschöpfungen oder Zölie'erheben.

6. Bei dem Beitritt neuer Mitgliedstaaten ändert die Gemeinschaft nach Konsultatio
nen mit Jugoslawien die unter Nummer 2 vorgesehenen Mengen unter Berücksich
tigung des Handels Jugoslawiens mit jedem neuen Mitgliedstaat. '
Die Einfuhrbelastungen für diese neuen Mitgliedstaaten werden nach den Vor
schriften des Beitrittsvertrages festgesetzt, wobei die unter Nummer 5 dieser Ver
einbarung angeführten Höchstsätze der Abschöpfung berücksichtigt werden.

7. Die Gemeinschaft wird bemüht sein, jegliche Marktentwicklung zu verhindern, die
den Absatz der durch diese Vereinbarung erfaßten Erzeugnisse aus Jugoslawien
auf dem Gemeinschaftsmarkt in den vereinbarten Höchstmengen beeinträchtigen
könnte.

8. Im Hinblick auf die Ziele und Vorschriften dieser Vereinbarung ist die Gemein
schaft damit einverstanden, daß Erstattungen oder andere Hilfen bei der Ausfuhr
von Hammel- und Lammfleisch sowie von zur Schlachtung bestimmten lebenden
Hammeln und Lämmern nur zu Preisen und Bedingungen geleistet werden, bei
denen die bestehenden internationalen Verpflichtungen eingehalten werden und
der herkömmliche Anteil der Gemeinschaft an der Weltausfuhr dieser Erzeugnisse
berücksichtigt wird. Diese Bestimmung muß in Übereinstimmung mit Artikel XVI
des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens und insbesondere mit Artikel 10
Absatz 2 Buchstabe c) des Abkommens über die Auslegung und Anwendung der
Artikel VI, XVI und XXIII des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens ange
wendet werden.

9. Jugoslawien trägt insbesondere durch die Erteilung von Ausfuhrlizenzen für die
unter Nummer 1 genannten Erzeugnisse innerhalb der vereinbarten Mengen dafür
Sorge, daß diese Vereinbarung eingehalten wird.
Die Gemeinschaft verpflichtet sich ihrerseits dazu, alle erforderlichen Maßnahmen
zu treffen, um die Erteilung einer Einfuhrlizenz für die oben genannten Erzeug
nisse mit Ursprung in Jugoslawien von der Vorlage einer Ausfuhrlizenz abhängig
zu machen, die durch die von Jugoslawien benannten zuständigen Stellen ausge
stellt wird.

Die Durchführungsbestimmungen zu dieser Regelung werden so gestaltet, daß die
Stellung einer Kaution für die Erteilung der Einfuhrlizenzen für die betreffenden
Erzeugnisse nicht nötig ist.
Diese Durchführungsbestimmungen sehen ferner vor, daß die zuständigen jugosla
wischen Behörden den zuständigen Behörden der Gemeinschaft regelmäßig die
Mengen mitteilen, für die Ausfuhr- und Einfuhrlizenzen erteilt worden sind und
die gegebenenfalls nach Bestimmung aufgeschlüsselt werden.

10. Es wird ein aus Vertretern der Gemeinschaft und Jugoslawiens zusammengesetzter
beratender Ausschuß eingesetzt. Der Ausschuß wacht über die ordnungsgemäße
Durchführung und das reibungslose Funktionieren der Vereinbarung.
Der Ausschuß trägt dafür Sorge, daß die ordnungsgemäße Durchführung der Ver
einbarung nicht durch die Ausfuhr von Erzeugnissen aus Hammel-, Lamm- und
Ziegenfleisch in die Gemeinschaft unter von in der Vereinbarung nicht genannten
Zolltarifnummern beeinträchtigt wird.
Der Ausschuß wird Beratungen über alle Fragen im Zusammenhang mit der An
wendung der Vereinbarung aufnehmen und den zuständigen Behörden geeignete
Lösungen vorschlagen.

11 . Die Bestimmungen dieser Vereinbarung werden unbeschadet der Rechte und
Pflichten der Parteien im Rahmen des GATT angenommen .



Nr. L 137/32 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 23. 5. 81

12. Die unter Nummer 2 festgesetzte Jahresmenge bezieht sich auf die Zeit vom 1 . Ja
nuar bis zum 31 . Dezember.

Die vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Vereinbarung bis zum 31 . Dezember
des laufenden Jahres geltende Menge wird im Verhältnis zur Gesamtjahresmenge
festgesetzt, wobei die jahreszeitlich bedingten Einflüsse auf den Handel berück
sichtigt werden.

13. Diese Vereinbarung gilt für die Gebiete, in denen der Vertrag zur Gründung der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft angewendet wird, und nach Maßgabe je
nes Vertrages einerseits sowie für das Gebiet der Sozialistischen Föderativen Re
publik Jugoslawien andererseits.

14. Diese Vereinbarung tritt am 1 . Januar 1981 in Kraft. Sie gilt bis zum 31 . Mäiz 1984
und bleibt danach gültig, vorbehaltlich des Rechts jeder der beiden Parteien, sie
schriftlich mit einer Frist von einem Jahr zu kündigen. Zu jedem Fall werden die
Bestimmungen dieser Vereinbarung von den beiden Parteien vor dem 1 . April 1984
im Hinblick auf die Änderungen überprüft, die sie übereinstimmend für erforder
lich halten.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die Zustimmung Ihrer Regierung zu dem Vorste
henden bestätigen würden.

Genehmigen Sie, Herr den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Für den Rat
der Europäischen Gemeinschaften

Schreiben Nr. 2

Heir !

Ich beehre mich, den Eingang Ihres heutigen Schreibens mit folgendem Inhalt zu be
stätigen :

„Ich beehre mich, auf die kürzlichen Verhandlungen zwischen unseren Delegatio
nen im Hinblick auf die Ausarbeitung der Bestimmungen über die Einfuhr von
Hammel-, Lamm- und Ziegenfleisch sowie von lebenden Schafen und Ziegen —
außer reinrassigen Zuchttieren — aus Jugoslawien in die Europäische Wirt
schaftsgemeinschaft im Zusammenhang mit der Anwendung der gemeinsamen
Marktorganisation für Schaf- und Ziegenfleisch durch die Gemeinschaft Bezug zu
nehmen.

Im Verlauf dieser Verhandlungen sind die beiden Parteien wie folgt übereinge
kommen :

1 . Diese Vereinbarung gilt für :

— lebende Schafe und Ziegen außer reinrassigen Zuchttieren (Tarifstelle
01.04 B des Gemeinsamen Zolltarifs);

— frisches oder gekühltes Hammel-, Lamm- und Ziegenfleisch (Tarifstelle
02.01 A IV a) des Gemeinsamen Zolltarifs);

— gefrorenes Hammel-, Lamm- und Ziegenfleisch (Tarifstelle 02.01 A IV b)
des Gemeinsamen Zolltarifs).

2. !m Rahmen dieser Vereinbarung wird für die Ausfuhren der unter Nummer 1
genannten Erzeugnisse aus Jugoslawien in die Gemeinschaft folgende Jahres
menge festgesetzt :
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— 200 Tonnen Lebendtiere, ausgedrückt in Schlachtkörpergewicht (') (2),
— 4 800 Tonnen Irisches oder gekühltes Fleisch, ausgedrückt in Schlachtkör
pergewicht (2).

Um die ordungsgemäße Durchführung der Vereinbarung sicherzustellen, ver
pflichtet sich Jugoslawien, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um si
cherzustellen, daß die tatsächlich ausgeführten Jahresmengen die vereinbar
ten Mengen nicht überschreiten.

3 . Sollte die Gemeinschaft die Schutzklausel in Anspruch nehmen, so verpflich
tet sie sich, dafür Sorge zu tragen, daß der in dieser Vereinbarung vorgesehene
Zugang Jugoslawiens zum Markt der Gemeinschaft davon nicht betroffen
wird.

4. Überschreiten im Verlauf eines Jahres die Einfuhren aus Jugoslawien die ver
einbarten Mengen, so behält sich die Gemeinschaft das Recht vor, die Ein
fuhren aus Jugoslawien bis zum Ende des betreffenden Jahres auszusetzen.
Die überzählig ausgeführte Menge wird auf die Menge angerechnet, die Jugo
slawien im folgenden Jahr ausführen darf.

5 . Die Gemeinschaft verpflichtet sich, die Abschöpfungen bei der Einfuhr für
die von dieser Vereinbarung erfaßten Erzeugnisse auf 10 v.H. des Zollwerts zu
begrenzen.

Die Gemeinschaft wird über die vorstehenden Abschöpfungen hinaus keine
Zölle oder anderen Abgaben gleicher Wirkung wie Abschöpfungen oder Zölle
erheben.

6. Bei dem Beitritt neuer Mitgliedstaaten ändert die Gemeinschaft nach Konsul
tationen mit Jugoslawien die unter Nummer 2 vorgesehenen Mengen unter
Berücksichtigung des Handels Jugoslawiens mit jedem neuen Mitgliedstaat.
Die Einfuhrbelastungen für diese neuen Mitgliedstaaten werden nach den
Vorschriften des Beitrittsvertrags festgesetzt, wobei die unter Nummer 5 dieser
Vereinbarung angeführten Höchstsätze der Abschöpfung berücksichtigt wer
den.

7. Die Gemeinschaft wird bemüht sein, jegliche Marktentwicklung zu verhin
dern, die den Absatz der durch diese Vereinbarung erfaßten Erzeugnisse aus
Jugoslawien auf dem Gemeinschaftsmarkt in den vereinbarten Höchstmengen
beeinträchtigen könnte.

8. Im Hinblick auf die Ziele und Vorschriften dieser Vereinbarung ist die Ge
meinschaft damit einverstanden, daß Erstattungen oder andere Hilfen bei der
Ausfuhr von Hammel- und Lammfleisch sowie von zur Schlachtung bestimm
ten lebenden Hammeln und Lämmern nur zu Preisen und Bedingungen gelei
stet werden, bei denen die bestehenden internationalen Verpflichtungen ein
gehalten werden und der herkömmliche Anteil der Gemeinschaft an der
Weltausfuhr dieser Erzeugnisse berücksichtigt wird . Diese Bestimmung muß

(') Dabei entsprechen 100 kg Lebendgewicht 47 kg Schlachtkörpergewicht (Gewicht für
Fleisch mit Knochen).

(J) Schlachtkörpergewicht (Gewicht für Fleisch mit Knochen). Unter Schlachtkörpergewicht
ist das Gewicht des nicht entbeinten Fleisches in dieser Angebotsform wie auch das
durch einen Koeffizienten in das Gewicht nicht entbeinten Fleischcs umgerechnete Ge
wicht entbeinten Fleisches zu verstehen. Dabei entsprechen 55 kg entbeintes Hammel
fleisch 100 kg nicht entbeintem Hammelfleisch und 60 kg entbeintes Lammfleisch 100
kg nicht entbeintem Lammfleisch.
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in Übereinstimmung mit Artikel XVI des Allgemeinen Zoll- und Handelsab
kommens und insbesondere mit Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe c) des Abkom
mens über die Auslegung und Anwendung der Artikel VI, XVI und XXIII
des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens angewendet werden.

9. Jugoslawien trSgt insbesondere durch die Erteilung von Ausfuhrlizenzen für
die unter Nummer 1 genannten Erzeugnisse innerhalb der vereinbarten Men
gen dafür Sorge, daß diese Vereinbarung eingehalten wird.
Die Gemeinschaft verpflichtet sich ihrerseits dazu, alle erforderlichen Maß
nahmen zu treffen, um die Erteilung einer Einfuhrlizenz für die oben genann
ten Erzeugnisse mit Ursprung in Jugoslawien von der Vorlage einer Ausfuhrli
zenz abhängig zu machen, die durch die von Jugoslawien benannten zustän
digen Stellen ausgestellt wird.
Die Durchführungsbestimmungen zu dieser Regelung werden so gestaltet,
daß die Stellung einer Kaution für die Erteilung der Einfuhrlizenzen für die
betreffenden Erzeugnisse nicht nötig ist.

Diese Durchführungsbestimmungen sehen ferner vor, daß die zuständigen ju
goslawischen Behörden den zuständigen Behörden der Gemeinschaft regel
mäßig die Mengen mitteilen, für die Ausfuhr- und Einfuhrlizenzen erteilt
worden sind und die gegebenenfalls nach Bestimmung aufgeschlüsselt wer
den.

10. Es wird ein aus Vertretern der Gemeinschaft und Jugoslawiens zusammenge
setzter beratender Ausschuß eingesetzt. Der Ausschuß wacht über die ord
nungsgemäße Durchführung und das reibungslose Funktionieren der Verein
barung.

Der Ausschuß trägt dafür Sorge, daß die ordnungsgemäße Durchführung der
Vereinbarung nicht durch die Ausfuhr von Erzeugnissen aus Hammel-,
Lamm- und Ziegenfleisch in die Gemeinschaft unter von in der Vereinbarung
nicht genannten Zolltarifnummern beeinträchtigt wird.
Der Ausschuß wird Beratungen über alle Fragen im Zut,. mmenhang mit der
Anwendung der Vereinbarung aufnehmen und den zuständigen Behörden ge
eignete Lösungen vorschlagen.

1 1 . Ehe Bestimmungen dieser Vereinbarung werden unbeschadet der Rechte und
Pflichten der Parteien im Rahmen des GATT angenommen.

12 . Die unter Nummer 2 festgesetzte Jahresmenge bezieht sich auf die Zeit vom
1 . Januar bis zum 31 . Dezember.

Die vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Vereinbarung bis zum 31 . De
zember des laufenden Jahres geltende Menge wird im Verhältnis zur Gesamt
jahresmenge festgesetzt, wobei die jahreszeitlich bedingten Einflüsse auf den
Handel berücksichtigt werden.

13. Diese Vereinbarung gilt für die Gebiete, in denen der Vertrag zur Gründung
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft angewendet wird, und nach Maß
gabe jenes Vertrages einerseits sowie für das Gebiet der Sozialistischen Föde
rativen Republik Jugoslawien andererseits.

14. Diese Vereinbarung tritt am 1 . Januar 1981 in Kraft. Sie gilt bis zum 31 . März
1984 und bleibt danach gültig, vorbehaltlich des Rechts jeder der beiden Par
teien.. sie schriftlich mit einer Frist von einem Jahr zu kündigen. Zu jedem
Fall werden die Bestimmungen dieser Vereinbarung von den beiden Parteien
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vor dem 1 . April 1984 im Hinblick auf die Änderungen überprüft, die sie
übereinstimmend für erforderlich halten.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die Zustimmung Ihrer Regierung zu dem Vor
stehenden bestätigen würden."

IchMehre mich, Ihnen die Zustimmung meiner Regierung zu dem Inhalt Ihres Schrei
bens zu bestätigen.
Genehmigen Sie, Herr , den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Für den Föderativen Exekutivrat der
Versammlung der Sozialistischen Föderativen

Republik Jugoslawien
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BRIEFWECHSEL

betreffend Nummer 2 fa Briefwechsels zwischen dir Europäischen Wirtschaftsgemein--
schaft und 1?m fiftnlUnftlinnFinnini »»J* - * ft rn^-n Republik Jugoslawien MI Handel mitSCisili und der »Sozialistischen Föderativen Republik «Jugoslawien liii den Ol«» mit

SAaff»und Ziegenfleisch

Schreiben Nr. 1

Herr !

Ich beehre mich, auf den Briefwechsel zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft und der Sosdalistischen Föderativen Republik Jugoslawien über den Handel
mit Schaf- und Ziegenfleisch Bezug zu nehmen.
In Ergänzung dieses Briefwechsels und auf Ihre Anfrage bitte ich Sie, zur Kenntnis zu
nehmen, daß auf die herkömmlichen Ausfuhrströme bei Schaf- und Ziegenfleisch und
lebenden Tieren dieser Gattungen aus der Sozialistischen Föderativen Republik Jugo
slawien nach den als empfindlich betrachteten Märkten der Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft in der Zeit vom 1 . Januar 1981 bis zum 31 . März 1984 geachtet wird.
Die zuständigen Stellen der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien werden
die hierfür erforderlichen Maßnahmen treffen.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie den Eingang dieses Schreibens bestätigen würden.

Genehmigen Sie, Herr den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Für den Föderativen Exekutivrat der
Versammlung der Sozialistischen Föderativen

Republik Jugoslawien

Schreiben Nr. 2

Herr !

Ich beehre mich, den Eingang Ihres heutigen Schreibens mit folgendem Inhalt zu be
stätigen :

„Ich beehre mich, auf den Briefwechsel zwischen der Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien über den
Handel mit Schaf- und Ziegenfleisch Bezug zu nehmen.

In Ergänzung dieses Briefwechsels und auf Ihre Anfrage bitte ich Sie, zur Kennt
nis zu nehmen, daß auf die herkömmlichen Ausfuhrströme bei Schaf- und Zie
genfleisch und lebenden Tieren dieser Gattungen aus der Sozialistischen Födera
tiven Republik Jugoslawien nach den als empfindlich betrachteten Märkten der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft in der Zeit vom 1 . Januar 1981 bis zum
31 . März 1984 geachtet wird .

Die zuständigen Stellen der Sozialistischen Förderativen Republik Jugoslawien
werden die hierfür erforderlichen Maßnahmen treffen.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie den Eingang dieses Schreibens bestätigen wür
den."

Genehmigen Sie, Herr den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Für den Rat
der Europäischen Gemeinschaften


